
GEMEINDE KARLSBAD         VORLAGE NR. G 09/51 
 
ÖFFENTLICHE GEMEINDERATSSITZUNG 
am Mittwoch, 25. November 2009, 19.00 Uhr 
im Bürgersaal des Neuen Rathauses 
in Karlsbad-Langensteinbach 
 
 
TOP 7 
Feuerwehrangelegenheiten; 
Zustimmung zur Wahl des Kommandanten der Feuerwehr Karlsbad  
sowie des 1. und 2. Stellvertreters 
 
 
In der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Karlsbad am 13. November 2009 wurde auf-
grund des Ablaufs der bisherigen Amtszeit bei der ordnungsgemäß durchgeführten Wahl 
 

Herr Manfred    S c h w a n 
 

zum Kommandanten der Feuerwehr Karlsbad wieder gewählt.  
 
 
Weiter wurden in der genannten Jahreshauptversammlung aufgrund des Ablaufs der bisheri-
gen Amtszeit und aufgrund der Änderung der Feuerwehrsatzung sowie auf Beschluss des 
Feuerwehrausschusses bei der ordnungsgemäß durchgeführten Wahl 
 

Herr Holger   R o ß w a g 
 

zum 1. Stellvertreter des Kommandanten der Feuerwehr Karlsbad und 
 

Herr Benedikt   K l e i n e r 
 

zum 2. Stellvertreter des Kommandante der Feuerwehr Karlsbad gewählt. 
 
Der bisherige stellvertretende Feuerwehrkommandant Rolf Donandt stand aus beruflichen 
und persönlichen Gründen für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung. 
 
 
Die Gewählten erfüllen alle die Voraussetzungen des § 8 Abs. 6 Feuerwehrgesetz Baden-
Württemberg (FwG). 
 
Nach § 8 Abs. 2 und 4 des FwG in Verbindung mit § 10 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde 
Karlsbad bedarf die Wahl des Kommandanten und seiner Stellvertreter jeweils der Zustim-
mung des Gemeinderats. Die anschließende Bestellung erfolgt auf die Dauer von 5 Jahren.  
 
Antrag der Verwaltung: 
Der Gemeinderat wird gebeten, der Wahl von  
a) Herrn Schwan zum Kommandanten der Feuerwehr Karlsbad 
b) Herrn Roßwag zum 1. Stellvertreter des Kommandanten der Feuerwehr Karlsbad 
c) Herrn Kleiner zum 2. Stellvertreter des Kommandanten der Feuerwehr Karlsbad 
zuzustimmen. 
 
Vermerke der Verwaltung: 
 
TOP vertagt 
 
TOP behandelt  Abstimmung: ja:  nein:       enthalten: 
 
Sonstiges: ___________________________________________________________(Augenstein) 


